
D. Anträge Parteiinterna 
 
D. 5  Änderung der Landessatzung - § 17 Zusammensetzung des 

Landesvorstandes 
 
EinreicherInnen: Sven Scheidemantel, Angela Palm, Cornelia Heyser, Burglind Peschke, 
Sonja Wagner, Kay Scheidemantel, Klaus Dietrich 
  
 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
 
Im § 17 der Landessatzung soll der Buchstabe e) wie folgt geändert werden: 

e) Weitere 13 Landesvorstandsmitglieder, die aus jedem Kreis- oder Stadtverband  mit 
einem Vertreter/In gewählt werden, bilden mit dem Geschäftsführenden 
Landesvorstand gemeinsam den Landesvorstand DIE LINKE. Sachsen.  Die 
Zusammensetzung des Geschäftsführenden Vorstands in seiner Stärke bestimmt der 
Parteitag. 

 
 
Begründung: 
Die ausgewogene Besetzung des Landesvorstandes erreichen wir nur, wenn jeder Kreis- und 
Stadtgliederung laut Satzung ein Sitz im Landesvorstand garantiert wird. Das erreichen wir 
nur mit einer homogenen Besetzung aus allen Kreis- und Stadtgliederungen, unabhängig von 
den Mitgliederstärken der Gliederungen. Es sollte vermieden werden, dass einige 
Gliederungen einen Überhang in der Zusammensetzung des Landesvorstandes haben und 
einige gar nicht vertreten sind. Somit garantieren wir auch ein Mitbestimmungsrecht und 
Mitspracherecht aller Kreisverbände innerhalb des Landesverbandes unabhängig ihrer Größe 
und Stärke. 
 

  
 
 

Entscheidung des Parteitages 
 
Angenommen:   Abgelehnt:   
 
Überwiesen an: ____________________________________________ 
 
Stimmen dafür: _________ dagegen:  _________ Enthaltungen:  _________ 
 
Bemerkungen: __________________________________________________ 
 
    


